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(54) Lochscheibe für Schneidsätze von Zerkleinerungsvorrichtungen und Schneidsatz mit einer 
solchen

(57) Eine Lochscheibe für Schneidsätze von Zerklei-
nerungsvorrichtungen umfasst eine Mittelachse (M), ei-
ne zur Mittelachse (M) im Wesentlichen orthogonale Ein-
laufseite (12), zu welcher im Betriebszustand der Loch-
scheibe (10) das Schneidgut zugeführt wird, und eine in
Richtung der Mittelachse (M) mit Abstand von der Ein-
laufseite (12) gelegene Auslaufseite (13), von welcher
das Schneidgut abgeführt wird, wobei die Lochscheibe
(10) eine Mehrzahl von Durchgangskanälen (14, 15, 16,
18) aufweist, welche die Lochscheibe (10) jeweils längs
einer im Wesentlichen geradlinigen Durchgangsachse
(D) von der Einlaufseite zur Auslaufseite durchsetzen,
wobei Bezugsschnittpunkte (B) der Durchgangsachsen
(D) mit wenigstens einer Bezugsseite (12) aus der Ein-
lauf-(12) oder der Auslaufseite (13), vorzugsweise der
Einlaufseite (12), in zueinander im Wesentlichen paral-
lelen Zeilen (32, 34) angeordnet sind. Erfindungsgemäß
liegen Durchgangsachsen (D) aller Durchgangskanäle
(14, 15, 16, 18) in einer Ebene (E), welche im Wesentli-
chen orthogonal zu einem Radiusstrahl (R) von der Mit-
telachse (M) zu dem jeweiligen Bezugsschnittpunkt (B)
orientiert ist, wobei die Durchgangsachsen (D) weiter be-
züglich einer Flächennormalen auf die Bezugsseite (12;
112) mit einem Neigungswinkel (α) geneigt sind.
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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lochscheibe für Schneidsätze von Zerkleinerungsvorrichtungen, insbe-
sondere von Fleischzerkleinerungsvorrichtungen, wobei die Lochscheibe umfasst: eine Mittelachse, eine zur Mittelachse
im Wesentlichen orthogonale Einlaufseite, zu welcher im Betriebszustand der Lochscheibe das Schneidgut zugeführt
wird, und eine in Richtung der Mittelachse mit Abstand von der Einlaufseite gelegene Auslaufseite, von welcher das
Schneidgut abgeführt wird, wobei die Lochscheibe weiter eine Mehrzahl von Durchgangskanälen aufweist, welche die
Lochscheibe jeweils längs einer im Wesentlichen geradlinigen Durchgangsachse von der Einlaufseite zur Auslaufseite
durchsetzen, wobei Bezugsschnittpunkte von Durchgangsachsen mit wenigstens einer Bezugsseite aus der Einlauf-
oder der Auslaufseite, vorzugsweise der Einlaufseite, in zueinander im Wesentlichen parallelen Zeilen angeordnet sind.
�[0002] Derartige Lochscheiben sind auf dem Gebiet fleischereitechnischer Zerkleinerungsvorrichtungen, wie etwa
Fleischwölfen, ausreichend bekannt. Die bekannten Lochscheiben weisen zueinander parallele Einlauf- und Auslauf-
seiten auf, wobei die Durchgangsachsen der Durchgangskanäle orthogonal zur Einlauf- und zur Auslaufseite, d.h. parallel
zur Mittelachse der Lochscheibe, verlaufen.
�[0003] Die Anordnung von Durchgangskanälen derart, dass die Bezugsschnittpunkte der Durchgangsachsen mit der
Ebene beispielsweise der Einlaufseite zeilenartig angeordnet sind, d.h. eine Mehrzahl von Bezugsschnittpunkten ist auf
einer Mehrzahl von zueinander parallelen Geraden angeordnet, hat den Vorteil, dass die Lochscheibe einen vergleichs-
weise großen Anteil an Durchlassfläche zu ihrer Gesamtfläche aufweisen kann. Dadurch gestattet eine derartige Loch-
scheibe bei gleichen Betriebsparametern der Fleischzerkleinerungsmaschine, in welche sie eingesetzt ist, einen höheren
Durchsatz als eine Lochscheibe mit einem geringeren Durchlassflächenanteil.
�[0004] Bei Lochscheiben ist jedoch zu beachten, dass zumindest auf der Einlaufseite einer Lochscheibe eine Klinge
einer rotierenden Messers vorgesehen ist, welche in der Regel an der Einlaufseite der Lochscheibe anliegt. Zu zerklei-
nerndes Schneidgut wird in Zerkleinerungsvorrichtungen beispielsweise durch eine Förderschnecke in einer Schneidgut-
Förderrichtung in Richtung der Mittelachse der Lochscheibe gefördert. Dieser Förderbewegung wird eine Schnittbewe-
gung durch das um die Mittelachse der Lochscheibe rotierende Messer, genauer durch seine Klingen, überlagert. Dies
führt an der Einlaufseite der Lochscheibe zu einer zur Mittelachse der Lochscheibe windschiefen Gesamtbewegungs-
richtung des Schneidguts.
�[0005] Dabei ist es nachteilig, das Schneidgut durch die bekannten mittelachsparallelen Durchgangskanäle in der
Lochscheibe zwangsweise umzulenken, da dies die Durchflussmenge reduziert. Außerdem werden durch rechtwinklige
Schneidkanten auf das Schneidgut erhebliche Quetschkräfte ausübt, die die Qualität des Schneidguts negativ beein-
flussen.
�[0006] Zur Vermeidung derartiger nachteiliger Einflüsse auf das Schneidgut wurden von der Jopp GmbH Lochscheiben
entwickelt, deren Durchgangskanäle zu einer Flächennormalen auf die Einlaufseite geneigte Durchgangsachsen auf-
weisen. Die Durchgangsachsen der Durchgangskanäle dieser als Turbocut- �Lochscheiben am Markt bekannten Loch-
scheiben sind dabei alle um denselben Winkel bezüglich der Einlaufseiten-�Flächennormalen in tangentialer Richtung
geneigt. Die Durchgangsachsen liegen in einer Ebene orthogonal zu einem Radiusstrahl von der Mittelachse zu dem
jeweiligen Bezugsschnittpunkt der Durchgangsachse mit der Ebene der Einlaufseite der Lochscheibe. Aus fertigungs-
technischen Gründen liegen die Bezugsschnittpunkte aller Durchgangsachsen der bekannten Turbocut-�Lochscheiben
auf einer Spirallinie.
�[0007] Diese Spiral-�Anordnung der Durchgangskanäle hat jedoch den Nachteil einer gegenüber der zeilenartigen
Anordnung von Bezugsschnittpunkten verringerten Durchlassfläche, sodass der Qualitätsgewinn am Schneidgut mit
einer Einbuße an möglichem Schneidgutdurchsatz pro Zeiteinheit erkauft werden muss.
�[0008] Andere Hersteller haben mit Lochscheiben experimentiert, deren Durchgangskanäle so angeordnet waren,
dass Bezugsschnittpunkte der Durchgangsachsen mit der Ebene der Einlaufseite zeilenartig angeordnet waren und die
Durchgangsachsen bezüglich der Ebene der Einlaufseite geneigt angeordnet waren. Jedoch waren bei diesen bekannten
Lochscheiben alle Durchgangsachsen zueinander parallel. So konnte zwar die Durchlassfläche der Lochscheibe und
somit der mögliche Schneidgutdurchsatz pro Zeiteinheit erhöht werden. Dagegen war die Ausrichtung der Durchgangs-
kanäle nur in einem Sektor der Lochscheibe optimal. In den übrigen Sektoren waren die Schneidverhältnisse wesentlich
ungünstiger, sogar ungünstiger als bei mittelachsparallelen Durchgangsachsen.
�[0009] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine gattungsgemäße Lochscheibe bereitzustellen, welche
einen möglichst hohen Durchlassflächenanteil an der Gesamtlochscheibenfläche ermöglicht, den Durchflusswiderstand
je Kanal reduziert und gleichzeitig die im Stand der Technik derzeit hinzunehmenden Qualitätseinbußen am Schneidgut
vermeidet.
�[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Lochscheibe der eingangs genannten Art, bei welcher
Durchgangsachsen einer Mehrzahl von Durchgangskanälen jeweils in einer Ebene liegen, die im Wesentlichen ortho-
gonal zu einem Radiusstrahl von der Mittelachse zu dem jeweiligen Bezugsschnittpunkt orientiert ist, und dass die
Durchgangsachsen weiter bezüglich einer Flächennormalen auf die Bezugsseite mit einem Neigungswinkel geneigt
sind. Mit anderen Worten sind die Durchgangsachsen in Richtung einer Tangente an einen den jeweiligen Bezugs-
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schnittpunkt enthaltenden Teilkreis um die Mittelachse geneigt.
�[0011] Die geneigte Durchgangsachse weist somit eine axiale und eine tangentiale Komponente auf. Die tangentiale
Komponente weist dabei vorteilhafterweise in eine Richtung, welche mit der Richtung der Bahngeschwindigkeit eines
um die Mittelachse rotierenden Messers zusammenfällt, das einlaufseitig mit der Lochscheibe zusammenwirkt.
�[0012] Grundsätzlich kann die Einlaufseite oder Auslaufseite als Bezugsseite zur Betrachtung der Bezugsschnittpunkte
der Durchgangsachsen der Durchgangskanäle der Lochscheibe herangezogen werden. Da jedoch die Einlaufseite bei
Lochscheiben stets mit einem rotierenden Messer zusammenwirkt, bei Endlochscheiben die Auslaufseite jedoch nicht,
ist es zweckmäßig, die Einlaufseite als Bezugsseite zur Betrachtung der Anordnung der Bezugsschnittpunkte zu ver-
wenden.
�[0013] Im vorliegenden Fall wird eine Lochscheibe erhalten, welche einen hohen Durchlassflächenanteil aufweist und
welche trotzdem das durch sie hindurch tretende Schneidgut nicht oder nur in geringem Maße umlenkt und damit nur
geringfügig bremst.
�[0014] Der fertigungstechnische Aufwand für die Herstellung derartiger Lochscheiben ist zwar größer als bei den
Lochscheiben des Standes der Technik, wird aber durch die hervorragende Qualität des durch sie erhaltenen zerklei-
nerten Schneidguts und einen höheren Durchsatz pro Zeiteinheit gerechtfertigt.
�[0015] Üblicherweise werden die Durchgangskanäle in einen Lochscheibenrohling eingebohrt, wobei die Bohrungs-
achse mit der Durchgangsachse zusammenfällt. Die Bezugsschnittpunkte sind dann einfach die Bohrungskoordinaten
auf der Bezugsseite. Es soll jedoch nicht ausgeschlossen sein, dass die Durchgangskanäle zusätzlich oder alternativ
mit anderen Fertigungsverfahren hergestellt werden.
�[0016] Vorzugsweise liegen auf wenigstens einer Zeile wenigstens drei Bezugsschnittpunkte. Besonders bevorzugt
liegen zur Erhöhung des Durchlassflächenanteils auf mehr als zwei Zeilen jeweils mehr als drei Bezugsschnittpunkte
�[0017] Es sei ausdrücklich darauf verwiesen, dass es ausreicht, wenn nur ein Teil aller Durchgangskanäle mit ihren
Durchgangsachsen in der oben beschriebenen Art und Weise angeordnet sind. Vorzugsweise sind zur Erzielung eines
möglichst hohen Durchlassflächenanteils jedoch alle Durchgangskanäle derart vorgesehen, dass ihre Durchgangsach-
sen die obigen Anordnungsvorschriften erfüllen.
�[0018] Bei zeilenartiger Anordnung der Bezugsschnittpunkte kann ein möglichst großer Durchlassflächenanteil da-
durch erhalten werden, dass Bezugsschnittpunkte einer ersten Schnittpunkt-�Zeile bezüglich Bezugsschnittpunkten in
einer zur ersten Schnittpunkt-�Zeile im Wesentlichen parallelen benachbarten zweiten Schnittpunkt-�Zeile in Zeilenrichtung
versetzt angeordnet sind.
�[0019] Eine möglichst dichte Packung von Durchgangskanälen kann bei der zuvor beschriebenen bevorzugten An-
ordnung von in benachbarten Zeilen zueinander in Zeilenrichtung versetzten Bezugsschnittpunkten dadurch erhalten
werden, dass der Versatzbetrag in Zeilenrichtung zwischen einem Bezugsschnittpunkt der ersten Schnittpunkt-�Zeile
und einem nächstgelegenen Bezugsschnittpunkt der benachbarten zweiten Schnittpunkt-�Zeile 40% bis 60%, vorzugs-
weise etwa 50% des Abstands des Bezugsschnittpunkts der ersten Schnittpunkt-�Zeile zu seinem in Zeilenrichtung
gelegenen Nachbar- �Bezugsschnittpunkt der selben (ersten) Schnittpunkt-�Zeile beträgt.
�[0020] Hier ist zu beachten, dass bei Betrachtung der Bezugsseite in Draufsicht die Mündungsöffnungen der Durch-
gangskanäle an der Bezugsseite der Lochscheibe eine elliptische Berandung aufweisen, wobei die Halbachsen der
Berandungsellipsen benachbarter Durchgangskanäle geringfügig zueinander verdreht sind. Aus diesem Grunde kann
es mitunter günstiger sein, einen Bezugsschnittpunkt auf einer zweiten Schnittpunkt- �Zeile in Zeilenrichtung nicht exakt
zwischen zwei benachbarten Bezugsschnittpunkten auf einer der zweiten benachbarten ersten Schnittpunkt-�Zeile an-
zuordnen, um zu einer möglichst dichten Packung von Durchgangskanälen und damit zu einem möglichst großen
Durchlassflächenanteil zu gelangen.
�[0021] Aus fertigungstechnischer Sicht kann es jedoch vorteilhaft sein, stets den gleichen Versatzbetrag zu wählen,
sodass dann ein Versatzbetrag von etwa 50 % des Abstands zwischen zwei benachbarten Bezugsschnittpunkten einer
Schnittpunkt- �Zeile zu einem zufriedenstellend großen Durchlassflächenanteil führt.
�[0022] Zur vereinfachten Fertigung sind vorteilhafterweise die Abstände zwischen benachbarten Bezugsschnittpunk-
ten in Zeilenrichtung über eine Mehrzahl von Zeilen gleich, vorzugsweise über alle Zeilen hinweg. Aus dem gleichen
Grund können alternativ oder zusätzlich die Zeilenabstände orthogonal zur Zeilenrichtung zwischen benachbarten Zeilen
für eine Mehrzahl von Zeilen, vorzugsweise für alle Zeilen, gleich sein.
�[0023] Je nach Dicke der Lochscheibe, wobei die Dicke der Lochscheibe in der Regel der Abstand zwischen Einlauf-
und Auslaufseite ist, kann bei Verwendung des gleichen Neigungswinkels für alle Durchgangsachsen das Problem sich
überschneidender Durchgangskanäle auftreten. Dies kann zwar durch größere Abstände der Bezugsachsen voneinan-
der gelöst werden, jedoch nur unter Verringerung des Durchlassflächenanteils, was unerwünscht ist. Lochscheiben mit
sich schneidenden Durchgangskanälen sind als Ausschuss zu betrachten.
�[0024] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Lochscheibe vermeidet das Problem
sich überschneidender Durchgangskanäle bei gleichzeitig unverändert hohem Durchlassflächenverhältnis dadurch, dass
der Betrag des Neigungswinkels proportional zum radialen Abstand des jeweiligen Bezugsschnittpunkts von der Mittel-
achse ist.
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�[0025] Gilt nämlich für alle oder zumindest für einen Großteil der Durchgangsachsen, dass der radiale Abstand eines
Bezugsschnittpunktes von der Mittelachse mittels eines für alle Durchgangsachsen im Wesentlichen gleichen Propor-
tionalitätsfaktors in den Neigungswinkel der Durchgangsachse am jeweiligen Bezugspunkt überführbar ist, ist gewähr-
leistet, dass Durchgangskanäle sich dann nicht schneiden, wenn sich die Berandungen der Durchgangskanäle an der
Bezugsseite nicht schneiden.
�[0026] Überdies kann dann auf der Einlaufseite wie auf der Auslaufseite das gleiche Lochbild erhalten werden, ein
nicht zu unterschätzender Faktor, da die Verbraucher an gleiche Lochbilder auf der Einlauf- wie auf der Auslaufseite
gewöhnt sind und einem Produkt mit unterschiedlichen Lochbildern unter Umständen weniger Vertrauen schenken
würden.
�[0027] Gleiche Lochbilder auf der Einlauf- wie auf der Auslaufseite können insbesondere dann erhalten werden, wenn
der Neigungswinkel mit größer werdendem Abstand des Bezugsschnittpunkts von der Mittelachse größer wird.
�[0028] Lochscheiben gemäß der oben definierten vorliegenden Erfindung oder gemäß einer oben ausgeführten Wei-
terbildung derselben verleihen einem Schneidsatz mit einer wie oben beschrieben ausgebildeten Lochscheibe und
wenigstens einem Messer, das zumindest auf der Einlaufseite mit der Lochscheibe zusammenwirkt, einen besonderen
Wert, weshalb sich die Anmelderin vorbehält, gesonderten Schutz auch für derartige Schneidsätze zu beanspruchen.
�[0029] Eine besonders schonende Verarbeitung des Schneidguts in der Lochscheibe liegt insbesondere dann vor,
wenn bei einem Schneidsatz mit einer Lochscheibe gemäß einer der oben beschriebenen Ausführungsformen und
einem mit dieser an deren Einlaufseite zusammenwirkenden, mit einer Drehgeschwindigkeit im Wesentlichen im die
Mittelachse rotierenden Messer der Neigungswinkel einer jeden Durchgangsachse der Lochscheibe so gewählt ist, dass
er im Wesentlichen in einem Richtungsbereich der erzielbaren Bewegungsgeschwindigkeiten des Schneidguts an der
Stelle des Bezugsschnittpunkts der jeweiligen Durchgangsachse mit der Einlaufseite liegt.
�[0030] Der Richtungsbereich der Bewegungsgeschwindigkeiten ist aus einer Vektoraddition der Einzelgeschwindig-
keiten des Schneidguts ermittelbar. Die Einzelgeschwindigkeiten sind zum einen die Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit
in Richtung der Mittelachse und zum anderen die Bahngeschwindigkeit einer zur Einlaufseite hinweisenden und dieser
unmittelbar gegenüberliegenden Messerklinge an einer vorbestimmten Stelle. Die Bahngeschwindigkeit ist stets tan-
gential bezüglich eines die vorbestimmte Stelle enthaltenden Teilkreises um die Mittelachse gerichtet. Da die Bahnge-
schwindigkeit der rotierenden Klinge stets in tangentiale Richtung weist, ergibt sich wiederum eine Durchgangsachse,
welche gemäß der Eingangs gegebenen Vorschrift geneigt ist und eine axiale sowie eine tangentiale Richtungskompo-
nente aufweist.
�[0031] Der Richtungsbereich der Bewegungsgeschwindigkeiten ist nach unten begrenzt durch die Richtung einer
Summengeschwindigkeit aus einer Vektoraddition einer minimal möglichen Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit und einer
minimal möglichen Messerklingen- �Bahngeschwindigkeit an der Stelle des jeweiligen Bezugsschnittpunkts.
�[0032] Der genannte Richtungsbereich ist außerdem in analoger Weise nach oben begrenzt durch die Richtung einer
Summengeschwindigkeit aus einer Vektoraddition einer maximal möglichen Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit und
einer maximal möglichen Bahngeschwindigkeit der Messerklinge an der Stelle des jeweiligen Bezugsschnittpunkts.
�[0033] In der Regel werden die hier in Frage kommenden Zerkleinerungsvorrichtungen abhängig von dem zu zerklei-
nernden Schneidgut mit unterschiedlichen Schneidgut-�Fördergeschwindigkeiten und unterschiedlichen Messerdreh-
zahlen betrieben. Jedoch lässt sich der technisch nutzbare Bereich dieser beiden Parameter zwischen einer minimalen
und einer maximalen nutzbaren Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit und einer minimalen und einer maximalen technisch
sinnvollen Messerdrehzahl eingrenzen. Wählt man nun den Neigungswinkel entsprechend der obigen Vorschrift derart,
dass er innerhalb des ermittelbaren Bereichs der möglichen Schneidgut-�Gesamtbewegungsrichtungen liegt, ist der
Durchflusswiderstand des Schneidguts durch eine Zwangsumlenkung durch die Durchgangskanäle in der Lochscheibe
in den meisten Anwendungsfällen gering.
�[0034] Ist eine Parameterkombination aus Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit und Messerdrehzahl als bevorzugt er-
kennbar, so ist es vorteilhaft, den Neigungswinkel unter Berücksichtigung dieses bevorzugten Parameterpaares zu
bestimmen.
�[0035] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden anhand der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert werden.
Es stellt dar:�

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erste Ausführungsform einer Lochscheibe gemäß der vorliegenden Erfin-
dung,

Figur 2 eine vereinfachte Querschnittsansicht der Lochscheibe von Figur 1 entlang des Durchmessers II-�II,

Figur 3 eine idealisierte Abwicklungsansicht längs der Ebene E bzw. III-�III in Figur 1,

Figur 4 eine Draufsicht auf eine zweite, bevorzugte Ausführungsform einer Lochscheibe gemäß der vor-
liegenden Erfindung sowie
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Figuren 5a bis 5c Schnittansichten durch unterschiedlich weit von der Lochscheiben- �Mittelachse entfernte Durch-
gangskanäle der Lochscheibe von Figur 4.

�[0036] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ausführungsform einer Lochscheibe allgemein mit 10 bezeichnet. Die
Lochscheibe ist in Figur 1 in der Draufsicht dargestellt. Man blickt daher auf die zur Zeichenebene parallele Einlaufseite
12 der Lochscheibe 10.
�[0037] Die Lochscheibe 10 ist im Wesentlichen zylindrisch bezüglich einer zur Zeichenebene der Figur 1 orthogonalen
Mittelachse M.
�[0038] Die Lochscheibe 10 weist mehrere Durchgangskanäle auf, von welchen unter anderem die Durchgangskanäle
14, 16 und 18 beispielhaft mit Bezugszeichen versehen sind. Die Mündungsberandungen dieser Durchgangskanäle 14,
16 und 18 auf der Einlaufseite 12 sind mit 20, 22 bzw. 24 bezeichnet.
�[0039] Die auslaufseitigen Mündungsberandungen der Durchgangskanäle 14, 16 und 18 sind mit den Bezugszeichen
26, 28 bzw. 30 bezeichnet. Aus dem Versatz der einlauf- und der auslaufseitigen Mündungsberandungen, beispielsweise
der Mündungsberandungen 20 und 26 des Durchgangskanals 14 und der Mündungsberandungen 24 und 30 des Durch-
gangskanals 18, im Wesentlichen in Richtung einer Tangente an den den jeweiligen Bezugsschnittpunkt B enthaltenden
Teilkreis um die Mittelachse M ist zu entnehmen, dass eine zentrale Achse der Durchgangskanäle 14 und 18 als
Durchgangsachse D geneigt angeordnet ist.
�[0040] Genauer sind die Durchgangsachsen D, welche in Figur 1 aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit nicht
dargestellt sind, welche jedoch in Figur 2 in ihrer Projektion auf die Zeichenebene dargestellt sind und welche besonders
gut in Figur 3 erkennbar sind, bezüglich einer Flächennormalen N auf die Einlaufseite 12 geneigt, wobei die Durch-
gangsachsen D überdies in einer Ebene E liegen, welche orthogonal zu einem Radiusstrahl R zu einem Bezugsmittel-
punkt B des jeweiligen’ Durchgangskanals an der Einlaufseite 12 orientiert ist. Siehe hierzu beispielhaft den Durch-
gangskanal 15 mit seiner einlaufseitigen Mündungsberandung 21 und seiner auslaufseitigen Mündungsberandung 27.
Dies bedeutet in dem in Figur 1 gezeigten Beispiel, dass die die Durchgangsachse enthaltende Ebene E ebenso die
Flächennormale N auf die Einlaufseite 12 enthält.
�[0041] Als Bezugsschnittpunkt B sind diejenigen Punkte bezeichnet, bei welchen die Durchgangsachsen D (siehe
Figur 2) die Ebene der Einlaufseite 12 durchstoßen. Ebenso kann jedoch auch die Auslaufseite 13 (siehe Figur 2) als
Bezugsebene dienen, sodass auch Durchstoßpunkte der Durchgangsachsen D durch die Ebene der Auslaufseite 13
als Bezugsschnittpunkte dienen können. Im vorliegenden Beispiel ist jedoch die Einlaufseite 12 als Bezugsseite gewählt.
�[0042] Wie in Figur 1 gezeigt ist, liegen die Bezugspunkte B in parallelen Zeilen angeordnet vor. Beispielhaft sei
verwiesen auf die Zeile 32, welche die Bezugsschnittpunkte B321, B322 und B323 enthält. Mit einem zur Zeilenrichtung
Z aller Bezugsschnittpunktzeilen der Lochscheibe 10 orthogonalen Abstand a ist eine weitere Zeile 34 vorgesehen,
welche der Zeile 32 unmittelbar benachbart ist und welche die Bezugsschnittpunkte B341 bis B344 enthält. Der Zeilen-
abstand a ist in dem in Figur 1 gezeigten Beispiel für alle Zeilen gleich.
�[0043] Zur Erzielung einer möglichst großen Anzahl an Durchgangskanälen in der Lochscheibe 10 sind die Durch-
gangskanäle derart vorgesehen, dass ihre Bezugsschnittpunkte in zwei benachbarten Zeilen, beispielsweise in den
Zeilen 32 und 34, in Zeilenrichtung Z zueinander versetzt angeordnet sind. Der Versatzbetrag V zwischen nächstgele-
genen Bezugsschnittpunkten benachbarter Bezugsschnittpunkt- �Zeilen, etwa der Bezugsschnittpunkte B322 und B342
der Zeilen 32 und 34, beträgt in dem in Figur 1 gezeigten Beispiel die Hälfte des Abstandes W zwischen zwei in
Zeilenrichtung Z benachbarten Bezugsschnittpunkten einer Zeile, etwa der Bezugsschnittpunkte B321 und B322 der
Zeile 32. Auch der Abstand W in Zeilenrichtung Z ist für alle Bezugsschnittpunkte auf der Einlaufseite 12 der in Figur 1
gezeigten Lochscheibe 10 gleich.
�[0044] Es ist nachzutragen, dass die Lochscheibe 10 eine Fixierungsnut 36 aufweist, mit welcher die Lochscheibe 10
in einer Zerkleinerungsvorrichtung in Umfangsrichtung um die Mittelachse M drehfest fixiert wird. Der Pfeil 38 bezeichnet
die Relativdrehrichtung, mit welcher eine an der Einlaufseite 12 anliegende Klinge 40 eines rotierenden Messers 42
bezüglich der Einlaufseite 12 umläuft (siehe Figur 3).
�[0045] In Figur 3 ist das Zusammenwirken der Lochscheibe 10 mit dem Messer 42 gezeigt. Die in Figur 1 gezeigte
Ebene E bildet die Zeichenebene der Figur 3. Dort ist zu erkennen, dass die Durchgangsachse D bezüglich der Flä-
chennormalen N auf die Einlaufseite 12 um einen Winkel α geneigt ist. Der Neigungswinkel α ist dabei derart gewählt,
dass die Richtung der Durchgangsachse D des Durchgangslochs 15 ungefähr mit der Richtung der Geschwindigkeit
VG übereinstimmt, welche gebildet ist aus der vektoriellen Summe der Geschwindigkeit VM des Messers 42 und der
Geschwindigkeit VF der Bewegung des Schneidgutes in Förderrichtung. Die Förderrichtung ist normal zur Einlaufseite
12, d.h. die Flächennormale N, die Richtung der Schneidgutförderung mittels einer nicht dargestellten Förderschnecke
und die Mittelachse M der Lochscheibe sind im Wesentlichen zueinander parallel.
�[0046] Ein besonders gutes Zerkleinerungsergebnis ergibt sich aufgrund des positiven Schnittwinkels (= reduzierter
Keilwinkel y), welchen das Durchgangsloch 15 mit der Einlaufseite 12 bildet. Beim Überfahren des Durchgangslochs
15 in Richtung des Pfeils 38 wird das Schneidgut zwischen der Klinge 40 und diesem Schnittwinkel besonders schonend
zerkleinert.
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�[0047] Wie in Figur 1 zu erkennen ist, sind alle Durchgangsachsen D des dort gezeigten Ausführungsbeispiels mit
dem gleichen Winkel α bezüglich der Flächennormalen auf die Einlaufseite 12 geneigt.
�[0048] Ein noch besseres Ergebnis erzielt man dagegen, wenn man den Winkel α proportional zum radialen Abstand
eines Bezugsschnittpunktes B zur Mittelachse M wählt, sodass der Neigungswinkel α nach Maßgabe eines Proportio-
nalitätsfaktors mit zunehmendem Abstand des zugeordneten Bezugsschnittpunktes B von der Mittelachse M größer
wird. Auf alle Durchgangsköcher angewendet entspricht das Lochbild auf der Auslaufseite dem Lochbild auf der Ein-
laufseite und ist lediglich gegenüber diesem verdreht, wobei der Verdrehwinkel von dem Proportionalitätsfaktor abhängt.
�[0049] Eine solche besonders bevorzugte Ausführungsform ist in Figur 4 gezeigt. Gleiche Bauteile und Bauteilab-
schnitte wie in der Ausführungsform der Figuren 1 bis 3 sind in den Figuren 4 und 5 mit gleichen Bezugszeichen versehen,
jedoch erhöht um die Zahl 100. Zur detaillierten Beschreibung dieser Bauteile und Bauteilelemente wird ausdrücklich
auf deren Beschreibung im Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 3 verwiesen.
�[0050] Die Ausführungsform der Figuren 4 und 5a bis c unterscheidet sich von der Ausführungsform der Figuren 1
bis 3 ausschließlich dadurch, dass der Neigungswinkel α einer Durchgangsachse D proportional zum radialen Abstand
des Bezugsschnittpunkts B der jeweiligen Durchgangsachse D mit der Ebene der Einlaufseite 112 ist. Ansonsten ist die
Lochscheibe 110 der Figuren 4 und 5A bis C mit der der Figuren 1 bis 3 identisch.
�[0051] Die Proportionalität des Neigungswinkels α zum radialen Abstand des jeweiligen Bezugsschnittpunkts einer
Durchgangsachse von der Mittelachse M lässt sich in Figur 4 bereits durch den mit dem radialen Abstand eines Durch-
gangskanals von der Mittelachse größer werdenden Versatz in Zeilenrichtung Z zwischen der einlaufseitigen und der
auslaufseitigen Mündungsberandung des jeweiligen Durchgangskanals erkennen. Man vergleiche beispielsweise den
Abstand in Zeilenrichtung der einlauf- und der auslaufseitigen Mündungsränder 124 und 130 des Durchgangskanals 18
mit den einlauf- und auslaufseitigen Mündungsberandungen 120 und 126 des radial weiter entfernt von der Mittelachse
M gelegenen Durchgangskanals 114.
�[0052] In Figuren 5a bis 5c sind im Querschnitt die Durchgangskanäle 150, 152 und 154 gezeigt. Die Neigungswinkel
α der jeweiligen Durchgangsachsen D sind dabei durch Indizierung mit dem Bezugszeichen des Durchgangskanals
gekennzeichnet. Es ist dabei deutlich zu erkennen, dass der Neigungswinkel α152 bezüglich der Flächennormalen N
auf die Einlaufseite 112 kleiner ist als der Neigungswinkel α150 des Durchgangskanals 150, welcher wiederum kleiner
ist als der Neigungswinkel α154 des Durchgangskanals 154. Die Neigungswinkel αi für i = 150, 152, 154 verhalten sich
zueinander so wie die radialen Abstände Ri für i = 150, 152, 154 der Bezugsschnittpunkte B der jeweiligen Durchgangs-
kanäle 150, 152 und 154.

Patentansprüche

1. Lochscheibe für Schneidsätze von Zerkleinerungsvorrichtungen, insbesondere von Fleischzerkleinerungsvorrich-
tungen, mit einer Mittelachse (M), mit einer zur Mittelachse (M) im Wesentlichen orthogonalen Einlaufseite (12;
112), zu welcher im Betriebszustand der Lochscheibe (10; 110) das Schneidgut zugeführt wird, und mit einer in
Richtung der Mittelachse (M) mit Abstand von der Einlaufseite (12; 112) gelegenen Auslaufseite (13; 113), von
welcher das Schneidgut abgeführt wird, wobei die Lochscheibe (10; 110) eine Mehrzahl von Durchgangskanälen
(14, 15,16,18; 114, 115, 116, 118) aufweist, welche die Lochscheibe (10; 110) jeweils längs einer im Wesentlichen
geradlinigen Durchgangsachse (D) von der Einlaufseite zur Auslaufseite durchsetzen, wobei Bezugsschnittpunkte
(B) der Durchgangsachsen (D) mit wenigstens einer Bezugsseite (12; 112) aus der Einlauf- (12; 112) oder der
Auslaufseite (13; 113), vorzugsweise der Einlaufseite (12; 112), in zueinander im Wesentlichen parallelen Zeilen
(32, 34; 132, 134) angeordnet sind, �
dadurch gekennzeichnet, dass Durchgangsachsen (D) einer Mehrzahl von Durchgangskanälen (14, 15, 16, 18;
114, 115, 116, 118) jeweils in einer Ebene (E) liegen, die im Wesentlichen orthogonal zu einem Radiusstrahl (R)
von der Mittelachse (M) zu dem jeweiligen Bezugsschnittpunkt (B) orientiert ist, und dass die Durchgangsachsen
(D) weiter bezüglich einer Flächennormalen auf die Bezugsseite (12; 112) mit einem Neigungswinkel (α) geneigt sind.

2. Lochscheibe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass Bezugsschnittpunkte (B321, B322, B323) einer ersten Schnittpunkt- �Zeile (32)
bezüglich Bezugsschnittpunkten (B341, B342, B343, B344) in einer zur ersten Schnittpunkt- �Zeile (32) im Wesentli-
chen parallelen benachbarten zweiten Schnittpunkt-�Zeile (34) in Zeilenrichtung (Z) versetzt angeordnet sind.

3. Lochscheibe nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Versatzbetrag (V) in Zeilenrichtung (Z) zwischen einem Bezugsschnittpunkt
(B321) der ersten Schnittpunkt-�Zeile (32) und einem nächstgelegenen Bezugsschnittpunkt (B342) der zweiten
Schnittpunkt- �Zeile (34) 40% bis 60%, vorzugsweise etwa 50%, des Abstands (W) des Bezugsschnittpunkts (B321)
der ersten Schnittpunkt- �Zeile (32) zu seinem in Zeilenrichtung (Z) gelegenen Nachbar- �Bezugsschnittpunkt (B322)
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der ersten Zeile (32) beträgt.

4. Lochscheibe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass der Betrag des Neigungswinkels (α) proportional zum radialen Abstand (R) des
jeweiligen Bezugsschnittpunkts (B) von der Mittelachse (M) ist.

5. Lochscheibe nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Neigungswinkel (α) mit größer werdendem Abstand (R) des Bezugsschnitt-
punkts (B) von der Mittelachse (M) größer wird.

6. Schneidsatz mit einer Lochscheibe (10; 110) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach
Anspruch 4, und einem mit dieser an deren Einlaufseite (12; 112) zusammenwirkenden, mit einer Drehgeschwin-
digkeit im Wesentlichen um die Mittelachse (M) rotierenden Messer (42), wobei der Neigungswinkel (α) einer Mehr-
zahl von Durchgangsachsen (D) der Lochscheibe (10; 110)) vorzugsweise so gewählt ist, dass er im Wesentlichen
in einem Richtungsbereich der erzielbaren Bewegungsgeschwindigkeiten (vG) des Schneidguts an der Stelle des
Bezugsschnittpunkts (B) der jeweiligen Durchgangsachse (D) mit der Einlaufseite (12; 112) liegt, welcher Rich-
tungsbereich der Bewegungsgeschwindigkeiten (vG) nach unten begrenzt ist durch eine Summe einer minimal
möglichen Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit (vF) in Richtung der Mittelachse (M) und einer minimal möglichen
Bahngeschwindigkeit (vM) einer zur Einlaufseite (12; 112) hinweisenden und dieser unmittelbar gegenüberliegenden
Messerklinge (40) an der Stelle des jeweiligen Bezugsschnittpunkts (B) und welcher nach oben begrenzt ist durch
eine Summe einer maximal möglichen Schneidgut-�Fördergeschwindigkeit (vF) und einer maximal möglichen Bahn-
geschwindigkeit (vM) der Messerklinge (40) an der Stelle des jeweiligen Bezugsschnittpunkts (B).
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